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Text

zum Bebauungsplan der Stadt Bielefeid Nr. 111/3/72.00 "Großsportha11e" für
das Gebiet Wilhe1m-Berte1smann-Straße, Nerner-Bock-Straße; Am Stadtholz,
Bahnge1ände_1m förmlich festge1egten Sanierungsgeb1et "Ravensberger Spin-
ge;31/Nebere1vierte1 und Umgebung - öst11che Innenstadt", Gemarkung Biele-
e F1ur 75

A. Rechtsgrund1agén, Grenzen, Inha1t

Gemäß 5 2 (1) des Baugesetzbüches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 08.12.1986 (BGB1. I S. 2253) w1rd der Bebauungsplan Nr. III/3/72. 00

' "Großsporthaiie" im Sanierungsgebiet “Ravensberger Spinnerei/Hebe_reivier-
te] und Umgebung - öst11che Innenstadt" aufgestellt.

Das Sanierungsgebiet 1st gemäß 5 142 BauGB durch Satzungsbeschluß vom 15.06.
1989 förm11ch festge1egt worden.

Der Geitungsbereich des Bebauungsplanes wird wie foigt begrenzt:

Im Westen: durch die Wi1helm-Berte1smann-Straße,
im Süden: durch die Herner-Bock-Straße,
im Osten: durch die Straßen Am Stadthoiz und
im Norden: durch d1e nördlichen Gren2en der Flurstücke 239, 318 und 322,

‘ Flur 75.

Für die genaue Begrenzung des P1angeb1etes ist die im Bebauungsp1an einge-
tragene Grenz11n1e des räum11chen Geltungsbereiches verbind1ich.

Der Bebauungsplan besteht aus

Baunutzungspian und
Text.

Außerdem sind dem Bebauungsplan beigefügt:

Begründung
Bestandspian und
Gesta1tungsp1an.

. Der Bebauungsplan setzt gemäß 5 9 BauGB sowie 5 81 der Bauordnung für das
Land Nordrhein-Nestfaien (Bau0 NH) vom 26.06.1984 (GV. NW. 1984 S. 419),
in der Fassung des dritten Änderungsgesetzes vom 20.06.1989 (GV. NW. 1989
5.432) und der Verordnung über die bau11che Nutzung der Grundstücke (Bau-
nutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 09.
1977 (3681. 1763), zu1etzt geändert durch Verordnung vom 19.02.1986
(BGBl. I S. 2665) durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text_fest:

- die Art und das Maß der bauiichen Nutzung
- die Bauweise, d1e überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücks-

f1ächen



- die F1ächen für Nebenan1agen und Sté11p1ätze
- die Flächen für den Gemeinbedarf
— die Verkehrsf1ächeh sowie Verkehrsf1ächen besonderer Zweckbestimmung
‚die Führung'vdn Versorgungsan1agen und -1eitungen
die baulichen und technischen Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwe1teinwirkungen
das Anpflanzen und die Erha1tung von Bäumen und Sträuchern
die äußere Gesta1tung bau1icher An1agen
die Grenze des räum1ichen Geitungsbereiches.

Soweit für die zulässige Nutzung den Grundstücke im Plan und im Text kei-
ne besonderen Festsetzungen getroffen sind, ist die Baunutzungsverordnung
anzuwenden.

Zuwiderhand1ungen gegen die gemäß 5 81 (4) Bau0 NH in den Bebauungspian
aufgenonmenen Festsetzungen - ört1iche Bauvorschriften - sind Ordnungs-.
widrigkeiten im Sinne des 5 79 (1) Nr. 14 Bau0 NN und können ais solche
gemäß 5 79 (3) Bau0 NN geahndet werden.

B. Textliche Festsetzungen, Hinweise

1. Ari und Maß der baulichen Nutzung_jfi_2_jl)_l_ßggßßl
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       nn:-
Gemäß 5 1 (9) i. V. m. 5 1\(5) BauNVO sind im GE-Gebiet
Einzelhandelsbetriebe nicht zu1ässig.

. Ausnahme:

Ausnahmsweise zulässig sind
- Baustoffhandel

. - Brennstoffhande1 und
- Kfz-Hande1,

€;-Msé-ésr-éeulishsn.N!!;uns.£é-2-ill 1 BauGß)‘
„H 12.0 Die festgesetzte max. Höhe zu1ässiger bau1iqher Anlagen

darf nicht überschritten werden. Als Höhe baulicher An-
1age gilt das Maß von der Oberkante ausgebauter öffent-
1icher Verkehrsfläche mit Ersch1ießungsfunktion für das
Grundstück (Nerner-Bock-Straße, Ni1he1m-Bertelsmann-
Straße) bis zur Oberkante des Daches der bau1ichen An-
lage. Bei geneigter Verkehrsf1äche ist die im Mittel
gemessene Höhe der baulichen Anlage maßgebend, bei ge—
staffelten bau1ichen An1agen gi1t dies für die jewei1i—
gen Abschnitte.

ä;-Esuweise-iä-2-fl2.2-9999?)
“fl In Abweichung von der offenen Bauweise sind Baukörper

zulässig, die länger als 50 m sind.



4. Flächen für den

5. Verkehrsf1ächen

-4-

9emeiuäeéerf-iä-ä-i12-5-Beufißl
Innerha1b der Gemeinbedarfsfläche ist die Errichtung
einer Sportha11e für Schulsport, Vereinssport‚ Frei-
zeitsport und geeignete nichtsport1iche Veranstaltun-
gen zulässig. _
Auf den nicht überbauten und.den festgesetzten nicht
überbaubaren Grundstücksfiächen innerha1b der Gemeinbe-
darfsf1äche sind Nebenan1agen gemäß 5 14 BauNVO und
Stel1p1ätze gemäß 5 12 BauNVO zulässig.

-Hinweisz
 

   

Die im Baugestaltungspian eingetragene Auftei1ung der
öffent1ichen Verkehrsf1äche in ihre einze1nen Bestand-
teile ist a1s Hinweis zu verstehen. Die endgültige Auf-
teilung b1eibt der Ausbaup1anung vorbehalten.

Hinweis: -

Die Einziehung vorhandener öffentlicher Straßenflächen,
die nicht mehr a1s Verkehrsfläche festgesetzt sind,
- Werner-Bock-Straße - erfo1gt durch ein besonderes Ver-
fahren.

Die Außenbautei1e der innerha1b der Gemeinbedarfsfläche
zu1ässigen'5porthal1e müssen mindestens die folgenden
Scha11dämmaße aufWeisen:

Wände 52 dB(A)
Fenster 30 dB(A)
Dach 35 dB(A)

Ausnahme:

Ausnahmsweise sind für Wände, Fenster und Dach der Sport-
ha11e niedrigere Scha11dämmaße zulässig, wenn durch eine
schalitechnische Untersuchung nathgewiesen wird, daß an
den Wohngebäuden Am Stadthalz'9, 10, 11 a und 19 Mitte-
1ungspege1 von 60 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in der Nacht
gurch den Betrieb der Sporthalle nicht überschritten wer-
en.

Angf1anzen von Bäumen und Sträuchern (fi_g_(12_gä_g_ggggßl
Kfz-Ste11plätze innerhälb des festgesetzten Gewerbegebie-
tes und der F1äche für den Gemeinbedarf sind wie folgt zu
begrünen:

Je 5 Ste11p1ätze ist mindestens 1 Laubbaum anzupf1anzen
und dauerhaft zu erhalten. Durch Baumscheiben gesicherte
oder mindestens 4 m? je Baum große Freiflächen für die
Lebensfähigkeit der Bäume sind zu schaffen.
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Im Gewerbegebiet sind entlang der öffentlichen Verkehrs—
f1ächen Ni1he1m-Berte1smann-Straße und Herner-Bock-Straße
die zwischen Straßenbegrenzungsiinie.und vorderer Bau-
grenze geiegenen Grundstücksstreifen als Grünanlage in
einer Tiefe von-mindestens 3.0 m anzu1egen, zu gesta1ten
und dauerhaft zu unterhalten - Vorgartenfiäche.

Ausnahme:

A15 Ausnahme ist eine Befestigung der Vorgartenf1äche bis
zu einem Drittel.dieser F1äche zulässig für notwendige
Ste11p1ätze, Garagenvorpiätze und_Zufahrten‚ wenn ande-
re Grundstücksteiiflächen hierfür ungeeignet sind.

5=-959119ha529292e9*15iftea-(fi-2-£42-Eeuéß-i;-!;fl;-ä-él-ßeu@-übjl
8.1 Festsetzungen für die äußere Gestaltung bauiicher Anlagen im Gewerbege-

biet

8;1.1

8.1.2

Fassaden _ ‘-

Die den öffentlichen Straßenverkehrsfiächen zugewandten Gebäude-
außenwände sind durch vor— oder zurücktretende Nandteiie, Pfei-
1er oder sonstige Bautei1e so zu gliedern, daß einzelne Fassaden-
abschnitte mit einem aufrechtstehenden Format entstehen. Die
Länge der Fassadenabschnitte darf dabei die Gesamthöhe der je-
weiligen Gebäudeaußenwand nicht überschreiten.

Werbeaniagen

Werbeaniagen einschließiich Warenautomaten sind zulässig bis zu
einer Gesamtgröße von" 5 % der jewei1igen Fassadenf1ächen, die
den zugehörigen öffentiichen Verkehrsflächen mit Erschiießungs-
funktion für das Grundstück zugewandt sind. Werbean1agen dürfen
nicht mehr als 2,5 m über die Traufe des Gebäudeteiies, an bzw.
auf dem sie angebracht sind, hinausragen. Freistehende Werbean-
1agen sind nur zulässig, wenn sie einen Abstand von mind. 5,0 m
von der Straßenbegreniüngsiinie einha1ten. Werbean1agen mit
wechselndem Licht sind unzulässig.

Ausnahme:

Von den vorstehenden Gestaltungsvorschriften für Werbean1agen
und Warenautomaten in Gewerbegebieten sind Abweichungen zulässig,
wenn das Orts- und Straßenbiid dadurch nicht beeinträchtigt wird.

8.2 Sonstige Festsetzungen für die äußere Gestaltung bauiicher An1agen imgesamten Piangebiet

8.2.1

8Ä2.2

Ste11p1ätze für beweg1iche Abfa1ibehälter.und Großmüllbehälter
sind durch bauliche ufid]oder gartner15€he Maßnahmen gegenuber
dem öffent1ichen Verkehrsraum abzuschirmen;

Einfriedungen an öffent1ichen Verkehrsflächen sind bis iu einer
lie?e Von 5,6 m auf den Grundstücken nur bis zu einer Höhe von
2,0 m zu1ässig. Die zwischen Grundstückseinfriedung und öffent—
licher Verkehrsf1äche ge1egenen F1ächen sind als Grunf1ache an-
zu1egen und zu unterhe1ten.
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Hinweis:

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmä1er (ku1turgeschichtiiche Bodenfunde,
d. h. Mauerwerk, Einze1fundé, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in
der natür1ichen Bodenbeschaffeflheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von
Bodendenkmäiern ist der Gemeinde und dem Landschaftsverband Nestfa1en-Lippe,
Westfä1isches Museum für Archäoiogie/Amt für Bodendenkmalpflege unverzüg-
lich anzuäeigen und die Entdeckungsstätte mindestens_drei Werktage in un-
verändertem Zustand zu erhaiten (55 15 und 16 BSChG).

Hinweis:

So]1ten im Bebauungsplangébiet Anlagen zum.Lagern‚ Abfüilen und Behande1n
wassergefährdender Stoffe oder Anlagen zum Verwenden wassergefährdender
Stoffe in Einrichtungen errichtet und betrieben werden; so müssen die An-
1ageh den Anforderungen der 55 19 9 ff. Wasserhausha1tsgesetz i. V. m.
VAwS und VbF entsprechen. Im Einzelfa11 ist bei der Errichtung einer 501-
chen An1age mit dem Wasserschutzamt abzustimmen, ob und in we1chem Umfang
auf dem Grundstück dieser Anlage Grundwässermeßste1len einzurichten, zu
betreiben, instandzuhalten und ordnungsgemäß zu warten sind.


